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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   4

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des 
Ortsbezirkes Mainz-Kastel 

am 16.12.2003

Neue Straßenreinigungssystematik und neue Straßenreinigungssatzung für die 
Landeshauptstadt Wiesbaden (SV 162)

1.) Der mit SV Nr. 02-V-70-0013 eingebrachten und mit Beschluss des Magistrats Nr. 
0997 vom 01.10.2002 zur Kenntnis genommenen neu erarbeiteten 
Straßenreinigungssystematik für die Landeshauptstadt Wiesbaden wird zugestimmt.

2.) Der in der Anlage 2 beigefügte Straßenbewertungsvorschlag auf Grundlage 
der neuen Systematik wird zur Kenntnis genommen.

3.) Der geänderten Straßenreinigungssatzung und Gebührenordnung in der 
anliegenden Fassung wird zugestimmt.

Protokollnotiz Nr. 0158

Die Beschlußfassung wird auf die nächste Sitzung am 27.01.2004 vertagt.

Die Sitzungsvorlage 03-V-70-0009 veranlaßt den Ortsbeirat Mainz-Kastel hinsichtlich der 
Veränderungen gegenüber der bisherigen Praxis zu nachstehenden Fragen: Er bittet den 
Magistrat um Stellungnahme zur nächsten Sitzung.

1. Boelckestraße (von Ludwigsplatz bis einschl. Fort Biehler?)
Hochheimer Straße
In der Witz
Ludwig-Wolker-Straße (von Boelckestraße bis Schmalweg)
Otto-Suhr-Ring
Peter-Sander-Straße
Sankt-Florian-Straße

Wirkt sich die Ausweitung der Reinigungsleistung durch die ELW auf die Fahrbahn und den 
Gehweg auf den gesamten Straßenzug aus? Wird der Gehweg zukünftig auch entlang privat 
genutzter Grundstücke gereinigt? Wenn ja: Wie sieht der Magistrat diese „Sonder-
Serviceleistung“ unter dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Bürger?

Vorlage Nr. 03-V-70-0009
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2. Paulusplatz
Rheinufer
Theodor-Heuss-Brücke

Welche Anlieger werden zukünftig gebührenpflichtig? Etwa auch die Stadt Mainz hinsichtlich 
der Reduit? Dies hätte nicht absehbare Auswirkungen auf alle dort ansässigen Vereine!

3. Roonstraße

Die Roonstraße war bisher als B 9 / B 7 eingestuft. Insofern ist die „Neuaufnahme in die 
gebührenpflichtige Reinigung“ nicht nachvollziehbar.

+ +
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